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Einführung 
Am 24. Februar 2022 startete Russland eine groß angelegte Militärinvasion der Ukraine. Der Ukraine 
gelang es, sich gegen die russische Invasionsarmee zu verteidigen, und konnte im Herbst 2022 
einige vorübergehend besetzte Gebiete zurückzugewinnen, wie beispielsweise in den Oblasten 
Charkiw und Cherson. Russland hält jedoch immer noch große Teile des Landes besetzt, und obwohl 
die ukrainische Gegenoffensive 2023 im Süden und Osten einige Fortschritte erzielt, wird die 
Ukraine wohl noch einige Zeit benötigen, um ihre territoriale Integrität wiederzuerlangen. Bis zu 
ihrem Sieg ist die Ukraine abhängig von finanzieller, militärischer und humanitärer Hilfe aus der EU 
und ihren anderen internationalen Partnern sowie von internationalen Organisationen. 

Nach den jüngsten Angaben der Europäischen Kommission haben die EU und ihre Mitgliedstaaten 
zusammen als „Team Europa“ bisher rund 82 Mrd. EUR zur Unterstützung der Ukraine und ihrer 
Bevölkerung bereitgestellt. Darin sind finanzielle, humanitäre und militärische Unterstützung 
eingeschlossen. Die von der Europäischen Kommission am 20. Juni 2023 für die Jahre 2024 bis 2027 
vorgeschlagene zusätzliche „Ukraine-Fazilität“ in Höhe von 50 Mrd. EUR ist in diesen Zahlen noch 
nicht enthalten. 

Aktuelle Situation 
Der Angriffskrieg gegen die Ukraine hat zu einem dramatischen wirtschaftlichen Einbruch in der 
Ukraine geführt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Landes ging im Jahr 2022 um 29,2 % zurück. 
Diese Entwicklung, zusammen mit der Notwendigkeit, die Militärausgaben deutlich zu erhöhen, hat 
die öffentlichen Finanzen der Ukraine massiv unter Druck gesetzt. Das konsolidierte Haushaltsdefizit 
belief sich 2022 ohne Zuschüsse auf 26,5 % des BIP. Das Defizit wurde durch internationale Hilfe, 
unter anderem aus der EU und ihren Mitgliedstaaten, sowie durch monetäre Maßnahmen von der 
ukrainischen Nationalbank finanziert. Solange der Krieg andauert, wird die Ukraine internationale 
Unterstützung benötigen, um ihren Haushalt auszugleichen. 

In einer gemeinsamen Bewertung, die von der ukrainischen Regierung, der Weltbankgruppe, der 
Europäischen Kommission und den Vereinten Nationen im März 2023 veröffentlicht wurde, werden 
die Kosten für den Wiederaufbau und die Erholung in der Ukraine auf 411 Mrd. USD (umgerechnet 
383 Mrd. EUR) geschätzt. Diese Schätzung bezieht sich nur auf einen Zeitraum von einem Jahr vom 
Beginn der Invasion bis zum ersten Jahrestag des Krieges am 24. Februar 2023. Die anhaltenden 
russischen Angriffe, darunter die Bombardierung der ukrainischen Energieinfrastruktur, die 
katastrophale Zerstörung des Kachowka-Dammes und der massive Landmineneinsatz durch die 
russischen Truppen im Osten und Süden, haben diese Zahl weiter in die Höhe getrieben. Laut 
Schätzungen der ukrainischen Regierung belaufen sich die für den Wiederaufbau notwendigen 
Mittel auf mehr als 700 Mrd. USD. Je länger der Krieg andauert, desto mehr werden die Kosten 
steigen. Nur ein Teil der Gesamtkosten kann und muss vom öffentlichen Sektor finanziert werden. 
Je schneller die Ukraine den Krieg gewinnt und je schneller sie sich erholt, desto höher ist der Anteil, 
der durch private Investitionen finanziert wird. 

Die EU hat sich verpflichtet, der Ukraine auch künftig Unterstützung zu gewähren. Angesichts des 
fortgesetzten Angriffskrieges benötigen die Ukraine und ihre Bevölkerung eine stabile, 
vorhersehbare und nachhaltige finanzielle Unterstützung. Die von der Kommission vorgeschlagene 
Ukraine-Fazilität mit einer ambitionierten mehrjährigen Finanzzusage, soll der Ukraine die 
mittelfristige Planungssicherheit verschaffen, die sie benötigt, und andere internationale Geber 
anregen, ähnliche mehrjährige Verpflichtungen einzugehen. Die Fazilität soll für makrofinanzielle 
Stabilität sorgen, Investitionen anziehen und das Land bei der Durchführung zentraler Reformen 
mit Blick auf seinen EU-Beitritt unterstützen.  

https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/eu-assistance-ukraine_de#strong-and-comprehensive-eu-response
https://www.worldbank.org/en/country/ukraine/overview#3
https://www.worldbank.org/en/country/ukraine/overview#3
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099184503212328877/p1801740d1177f03c0ab180057556615497
https://www.kmu.gov.ua/en/news/promova-premier-ministra-ukrainy-denysa-shmyhalia-na-zasidanni-uriadu-30122022
https://www.kmu.gov.ua/en/news/promova-premier-ministra-ukrainy-denysa-shmyhalia-na-zasidanni-uriadu-30122022
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_23_3355
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Ausgangsposition des Parlaments  
In einer Entschließung vom Februar 2023 zur Vorbereitung des Gipfeltreffens EU-Ukraine forderte 
das Europäische Parlament, dass die Unterstützung, der Wiederaufbau und die Erholung der 
Ukraine durch die notwendigen EU-Haushaltskapazitäten gefördert werden sollten. Das Parlament 
hat wiederholt dazu aufgerufen, ein Konjunkturpaket für die Ukraine mit glaubwürdigen und 
angemessenen EU-Mitteln, die den Bedürfnissen der Ukraine entsprechen, zu unterstützen, sowie 
eine umfassende und dringende Überarbeitung des langfristigen EU-Haushalts vorzunehmen, um 
die Folgen des Angriffskrieges gegen die Ukraine zu bewältigen. Das Parlament sprach sich dafür 
aus, dass die Union eine führende Rolle beim Wiederaufbau der Ukraine spielen sollte.1 In jüngster 
Zeit hat das Parlament im Zusammenhang mit der Halbzeitüberprüfung des MFR betont, dass eine 
Einigung über die Ukraine-Fazilität dringend erforderlich ist. 

Verpflichtungen des Europäischen Rates und 
Ausgangsposition des Rates 
In seinen Schlussfolgerungen vom 31. Mai 2022 verpflichtete sich der Europäische Rat, der Ukraine 
humanitäre, finanzielle und militärische Unterstützung zu gewähren und dem Land beim 
Wiederaufbau umfassende Hilfe zu leisten. Er verknüpfte die Unterstützung der EU für den 
Wiederaufbau mit notwendigen Reformen und Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung, die mit 
dem europäischen Weg des Landes im Einklang stehen. Am 24. Juni 2022 bekräftigte der 
Europäische Rat seine Bereitschaft, der Ukraine beizustehen, und gewährte ihr den Status eines 
Bewerberlandes, wobei er die Unterstützung der EU so lange wie nötig zusagte. In jüngerer Zeit hat 
der Europäische Rat in seinen Schlussfolgerungen vom 30. Juni 2023 den russischen Angriffskrieg 
gegen die Ukraine erneut verurteilt und „die unerschütterliche Unterstützung der Europäischen 
Union für die Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Unversehrtheit der Ukraine“ bekräftigt 
und sich zu „starker finanzieller, wirtschaftlicher, humanitärer, militärischer und diplomatischer 
Unterstützung für die Ukraine und ihre Bevölkerung verpflichtet, solange dies erforderlich ist“. Der 
Europäische Rat unterstrich die Notwendigkeit einer stabilen und vorhersehbaren finanziellen 
Unterstützung für die Ukraine und bekräftigte seine Zusage, die Ukraine bei der Erholung und dem 
Wiederaufbau des Landes zu unterstützen. 

Der Rat steht höheren EU-Ausgaben generell skeptisch gegenüber und ist insbesondere skeptisch 
gegenüber einer Aufstockung des langfristigen EU-Haushalts im Rahmen einer 
Halbzeitüberprüfung. Für die Annahme einer Änderung der MFR-Verordnung ist ein einstimmiger 
Beschluss erforderlich. Jedoch haben sogar finanzkonservative Mitgliedstaaten wie Deutschland 
und die Niederlande ihre Unterstützung für zusätzliche Mittel für die Ukraine bekräftigt, obwohl sie 
einer Aufstockung des MFR für andere Zwecke zurückhaltend gegenüberstehen. 

Der Rat hat Beratungen über die Ukraine-Fazilität und die Änderung des MFR 2021–2027 
aufgenommen, ist aber noch nicht zu einem gemeinsamen Standpunkt gelangt. 

Im Vorschlag vorgesehene Änderungen 
Am 20. Juni 2023 legte die Europäische Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung zur 
Einrichtung eines neuen Instruments, der Ukraine-Fazilität, vor, um die Ukraine und ihre 
Bevölkerung zu unterstützen. Darin werden drei Aktionsfelder vorgeschlagen (siehe Tabelle 1). 

 Säule I deckt die finanzielle Unterstützung des ukrainischen Staats in Form von 
Zuschüssen und Darlehen in voller Höhe ab. Die ukrainische Regierung wird einen 
„Ukraine-Plan“ ausarbeiten, in dem sie ihr Konzept für die Erholung, den 
Wiederaufbau und die Modernisierung des Landes sowie die Reformen vorstellt, die 
sie im Rahmen des EU-Beitrittsprozesses durchführen will. Dieser Plan, der noch von 
der EU gebilligt werden muss, wird Auflagen wie makrofinanzielle Stabilität, 
Haushaltskontrolle, Verwaltung der öffentlichen Finanzen, sektorale und strukturelle 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0029_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2023)753945
https://www.consilium.europa.eu/media/56562/2022-05-30-31-euco-conclusions.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/57442/2022-06-2324-euco-conclusions-en.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7-2023-INIT/de/pdf
https://www.ft.com/content/6ceb4632-93da-4fad-948e-b4ea83a90754
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?WordsInSubject=&WordsInText=&DocumentNumber=&InterinstitutionalFiles=2023/0200(COD)&DocumentDateFrom=&DocumentDateTo=&MeetingDateFrom=&MeetingDateTo=&DocumentLanguage=EN&OrderBy=DOCUMENT_DATE+DESC&ctl00$ctl00$cpMain$cpMain$btnSubmit=
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12516-2023-INIT/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52023PC0338
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Reformen sowie Investitionen zur Steigerung des Wachstumspotenzials der 
ukrainischen Wirtschaft sowie einen konkreten Zeitplan für die Auszahlungen 
enthalten. Die Unterstützung ist an zwei Arten von Bedingungen geknüpft: 
wesentliche Anforderungen, die die Ziele der Fazilität widerspiegeln, wie z. B. 
verantwortungsvolle Staatsführung, Rechtsstaatlichkeit, Korruptionsbekämpfung, 
solides Finanzmanagement und eine Reform der öffentlichen Verwaltung sowie die 
Durchführung der im Plan vorgesehenen Reformen und Investitionen.  

 Säule II umfasst einen „Investitionsrahmen für die Ukraine“ einschließlich der 
Schaffung einer spezifischen „Ukraine-Garantie“ von bis zu 8,9 Mrd. EUR, die sich von 
der bestehenden Garantie für Außenmaßnahmen (EAG) im Rahmen des EFSD+ 
unterscheidet. Die „Ukraine-Garantie“ wird zunächst in Höhe von 70 % bereitgestellt 
(Artikel 31 des Verordnungsvorschlags) und ist an den Abschluss von 
Garantievereinbarungen gebunden. EU-Zuschüsse im Rahmen dieser Säule sollen 
dazu beitragen, öffentliche und private Investitionen anzuziehen und zu mobilisieren, 
indem Garantien und Mischfinanzierungen (eine Mischung aus Darlehen und EU-
Zuschüssen) für die Erholung und den Wiederaufbau der Ukraine bereitgestellt 
werden.  

 Säule III beinhaltet technische Hilfe und andere unterstützende Maßnahmen, 
einschließlich der Mobilisierung von Fachwissen über Reformen, Unterstützung für 
Kommunen und die Zivilgesellschaft sowie andere Formen der bilateralen Hilfe, die 
normalerweise für Heranführungsländer im Rahmen des Instruments für 
Heranführungshilfe (IPA) zur Verfügung stehen. Diese Säule deckt die 
Fremdkapitalkostenzuschüsse für die im Rahmen von Säule I gewährten Darlehen bis 
Ende 2027 (Artikel 22) ab. Die technische und administrative Unterstützung für die 
Umsetzung der Fazilität ist auf maximal 1 % des für die Fazilität bereitgestellten 
Gesamtbetrags, d. h. 0,5 Mrd. EUR, festgelegt. 

Die Umsetzung der Fazilität erfolgt auf der Grundlage eines von der Kommission mit der Ukraine zu 
schließenden Rahmenabkommens, das durch Finanzierungs- und Darlehensvereinbarungen 
ergänzt werden soll. 

Tabelle 1 – Fazilität für die Ukraine: Bis zu 50 Mrd. EUR für 2024 bis 2027 (Mittelbindungen, 
laufende Preise) 

Säule I Säule II Säule III 

6 Mrd. EUR an Zuschüssen 

33 Mrd. EUR an Darlehen 

8 Mrd. EUR an Zuschüssen, 
davon: 
6,2 Mrd. EUR für die 
Bereitstellung der Garantie 
(70 % bei einer Garantie von 
8,9 Mrd. EUR) 
1,8 Mrd. EUR für 
Mischfinanzierungen2 

3 Mrd. EUR an Zuschüssen* 

Zuschüsse und Darlehen zur 
Unterstützung des 
ukrainischen Staates bei der 
Erholung, dem Wiederaufbau 
und der Modernisierung 
sowie bei Reformen für den 
EU-Beitritt. 

Ein ukrainischer 
Investitionsrahmen für 
Erholung und Wiederaufbau. 
Er soll öffentliche und private 
Investitionen anziehen.  

Diese Unterstützung wird in 
Form von Haushaltsgarantien, 

Hilfsprogramme und 
Programme zum Aufbau von 
Kapazitäten, z. B. für 
Reformexpertise, für die 
zentrale, regionale und 
kommunale Verwaltung und 
für die Zivilgesellschaft, um 
die ukrainische Regierung und 
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Die Auszahlung wird von der 
Erfüllung der Bedingungen 
abhängig gemacht, die in 
einem „Ukraine-Plan“ für die 
Erholung und den 
Wiederaufbau festgelegt 
werden. 

Finanzinstrumenten oder 
Mischfinanzierungen gewährt. 

Durch die Unterstützung wird 
dem ukrainischen Privatsektor 
durch die Bereitstellung von 
Garantien und 
Mischfinanzierungen (De-
Risking) der Zugang zu 
Finanzmitteln erleichtert. 

die Zivilgesellschaft bei der 
Übernahme des EU-
Besitzstands und der EU-
Standards zu unterstützen. 
Die EU wird die Kosten für die 
Aufnahme des Darlehens 
übernehmen. 

*einschließlich 0,5 Mrd. EUR für administrative Unterstützung. 

Hinweis: Die Kommission hat eine indikative Aufteilung des Betrags auf Darlehen und Zuschüsse 
vorgeschlagen. 

Haushaltsaspekte der Ukraine-Fazilität 
Neben der Genehmigung der vorgeschlagenen Verordnung erfordert die Einrichtung der Ukraine-
Fazilität auch Anpassungen des langfristigen EU-Haushalts 2021-2027 (siehe Kasten 1). Am selben 
Tag, an dem sie ihren Vorschlag für die Ukraine-Fazilität vorstellte, legte die Kommission einen 
Vorschlag für die Revision des mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) für die verbleibenden Jahre, 2024 
bis 2027, vor. Anpassungen sind erforderlich, da der langfristige EU-Haushalt aufgrund der 
vielfältigen Herausforderungen seit Beginn dieses Finanzzeitraums stark in Anspruch genommen 
wurde.  

Die von der Kommission vorgeschlagene Gesamtsumme für die neue Fazilität beträgt für den 
Zeitraum von 2024 bis 2027 50 Mrd. EUR (in laufenden Preisen), mit einem indikativen Anteil von 
zwei Dritteln an Darlehen (33 Mrd. EUR) und einem Drittel an Zuschüssen (17 Mrd. EUR). Die 
endgültige Zuweisung wird jährlich vom Parlament und dem Rat im Rahmen des 
Haushaltsverfahrens beschlossen. Weitere Mittel können von Mitgliedstaaten, Drittländern und 
internationalen Organisationen oder Finanzinstitutionen in Form von zweckgebundenen 
Einnahmen bereitgestellt werden, wie in der Haushaltsordnung der EU festgelegt. 

https://commission.europa.eu/system/files/2023-06/COM_2023_337_1_EN_ACT_part1_v3.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/749790/EPRS_BRI(2023)749790_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1046


EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments 

6 

Die Darlehen werden wie bei den Makrofinanzhilfe-Plus-Darlehen (MFA+) direkt durch den 
„Headroom“3 des EU-Haushalts garantiert. Mit den Darlehen kann nur der Ukraine-Plan („Säule I“) 
finanziert werden. Die Garantie für den „Headroom“ für die Finanzhilfe an die Ukraine ist derzeit auf 
2023 und 2024 beschränkt. In ihrem Entwurf der MFR-Überarbeitung schlägt die Kommission eine 
Verlängerung dieser Garantie bis 2027 vor. 

Die Zuschüsse werden über das neu vorgeschlagene thematische Sonderinstrument „Ukraine-
Reserve“ (Artikel 10 Buchstabe b des Vorschlags zur Revision der MFR-Verordnung) bereitgestellt 
und können zur Finanzierung aller drei Säulen der Fazilität eingesetzt werden. Bei der „Ukraine-
Reserve“ handelt es sich um ein neues Sonderinstrument, d. h., sie wird „über die MFR-Obergrenzen 
hinaus“ festgelegt und erfordert eine Änderung der MFR-Verordnung. Der jährliche Betrag wird 
indikativ auf mindestens 2,5 Mrd. EUR und höchstens 16,7 Mrd. EUR festgesetzt, sodass die 
Eigenmittelobergrenze eingehalten wird. 

Die Möglichkeit, einen Teil des Plans mit Zuschüssen zu finanzieren, soll die Schuldentragfähigkeit 
der Ukraine sicherstellen. Der Internationale Währungsfonds(IWF) hat darauf hingewiesen, dass eine 
hochkonzessionäre Finanzierung notwendig ist. In der Analyse der Schuldentragfähigkeit, die in 
seinem Länderbericht Nr. 23/248 vom 7. Juli 2023 enthalten ist, geht der IWF davon aus, dass 20 % 
der externen Finanzhilfe für den ukrainischen Staatshaushalt in Form von Zuschüssen gewährt 
werden. 

Der Verordnungsvorschlag für die Ukraine-Fazilität enthält Bestimmungen, die eine 
außerordentliche Finanzierung für die Ukraine ermöglichen (Artikel 13), um die makrofinanzielle 
Stabilität des Landes aufrechtzuerhalten, falls sich die Lage erheblich verschlechtert und das Land 
die mit der EU-Hilfe verbundenen Bedingungen nicht mehr erfüllen kann. Sollte sich die 
Unterzeichnung der Rahmenvereinbarung über Ende Dezember 2023 hinaus verzögern, kann, 

Kasten 1 – Einrichtung und Verwendung der Ukraine-Fazilität 

Die Ukraine-Fazilität erfordert die Genehmigung von zwei Rechtsakten. 

1. Die Verordnung über die Ukraine-Fazilität legt die Struktur der Fazilität fest und unterliegt dem 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (gemischtes Ausschussverfahren, wobei die Ausschüsse AFET und 
BUDG gemäß Artikel 58 der Geschäftsordnung des Parlaments zuständig sind). Der Gesamtbetrag der 
Unterstützung (Darlehen, Zuschüsse und Garantien) wird auf maximal 50 Mrd. EUR festgelegt. Nach der 
Annahme der Verordnung legt die Ukraine der Kommission einen „Ukraine-Plan“ vor (Artikel 16 des 
Verordnungsentwurfs), in dem sie ihr Konzept für die Erholung, den Wiederaufbau und die Modernisierung 
des Landes darstellt, einschließlich der Reformmaßnahmen, die sie im Hinblick auf den Beitritt zur EU 
durchführen wird. Die Kommission bewertet den Plan und legt dem Rat im Falle ihrer Zustimmung einen 
Vorschlag für einen Durchführungsbeschluss zur Genehmigung vor. Etwaige Änderungen des Plans 
unterliegen demselben Verfahren. 

Wie beim Aufbauplan „Next Generation EU“ wird der Plan die Grundlage für die Erfüllung der notwendigen 
Bedingungen bilden und den Zeitplan für die Umsetzung der Fazilität festlegen. Der Verordnungsentwurf 
sieht vor, dass der Plan und die damit verbundenen Bedingungen auf Antrag der Ukraine geändert werden 
können, wenn „objektive Umstände“ dazu führen, dass die Bedingungen nicht erfüllt werden können.  

2. Die Halbzeitüberprüfung der MFR-Verordnung für den Zeitraum 2021 bis 2027 muss im Rat einstimmig 
beschlossen werden und erfordert die Zustimmung des Parlaments (federführender Ausschuss: BUDG). 
Darin werden die Haushaltsaspekte der Ukraine-Fazilität geregelt, insbesondere der Teil, der sich auf 
Zuschüsse und Haushaltsgarantien bezieht, für die ein neues spezielles Instrument, die Ukraine-Reserve, 
eingerichtet wird, das die Obergrenzen des MFR überschreitet. Im Rahmen des jährlichen 
Haushaltsverfahrens (Artikel 314 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union) entscheidet 
die Haushaltsbehörde über den Betrag der Fazilität, die Aufteilung zwischen Zuschüssen und Darlehen und 
die Aufteilung der Zuschüsse auf die einzelnen Säulen (die in einer eigenen Haushaltslinie für jede Säule 
ausgewiesen werden). Die Ukraine-Reserve, die die Zuschüsse und Haushaltsgarantien abdeckt, wird 
ebenfalls von der Haushaltsbehörde im Rahmen des jährlichen Haushaltsverfahrens mobilisiert.  

https://commission.europa.eu/system/files/2023-06/COM_2023_337_1_EN_ACT_part1_v3.pdf
https://commission.europa.eu/system/files/2023-06/COM_2023_337_1_EN_ACT_part1_v3.pdf
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/spending/flexibility-and-special-instruments_en#:%7E:text=Special%20instruments%20ensure%20the%20flexibility,financial%20support%20can%20be%20mobilised.
https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2023/248/002.2023.issue-248-en.xml
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2023-07-10-RULE-058_DE.html
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wenn die Vorbereitungen für den Ukraine-Plan zufriedenstellend verlaufen sind, eine monatliche 
Unterstützung von 1,5 Mrd. EUR für bis zu drei Monate gewährt werden (Artikel 24), wobei die 
Bedingungen in einer Vereinbarung zwischen der Kommission und der Ukraine festgelegt werden. 
Für den Fall einer Verzögerung oder Nichtumsetzung wird in dem Verordnungsentwurf (Artikel 12) 
vorgeschlagen, von der EU-Haushaltsordnung abzuweichen und eine gewisse Flexibilität zu 
ermöglichen, indem die Mittel automatisch von einem Jahr auf das nächste übertragen werden 
können. Die Mittel müssen bis zum Ende des nächsten Finanzjahres verwendet werden. 

Die Fazilität soll die bilaterale Unterstützung ersetzen, die die EU derzeit im Rahmen des Instruments 
für Nachbarschaftspolitik, Entwicklung und internationale Zusammenarbeit – Globales Europa 
(NDICI) und der Makrofinanzhilfeprogramme (MFA) für die Ukraine bereitstellt. Sie soll auch die 
Unterstützung einschließen, die die Ukraine im Rahmen des Instruments für Heranführungshilfe 
(IPA) erhalten hätte. Die Idee ist, so ein integriertes und flexibles Instrument zur Unterstützung der 
Ukraine einzurichten.  

Die Fazilität schafft einen soliden Rahmen für Transparenz, Prüfung und Kontrolle der Umsetzung 
der Fazilität und sieht die Einrichtung eines unabhängigen Prüfungsausschusses vor. 

Beratende Ausschüsse 
Am 11. Oktober 2023 hat der Europäische Ausschuss der Regionen (AdR) eine Stellungnahme zur 
Ukraine-Fazilität veröffentlicht. Die Stellungnahme wurde von Dario Nardella, Bürgermeister von 
Florenz, als Berichterstatter erarbeitet. In der Stellungnahme wurde der Vorschlag der Kommission 
als notwendig „zur Gewährleistung einer planbaren Finanzierung der Ukraine bis 2027“ begrüßt. 
Der AdR schlägt eine Reihe von Maßnahmen vor, mit denen die adäquate Einbeziehung der 
regionalen und lokalen Gebietskörperschaften in den Erholungsprozess sichergestellt werden soll. 
Der AdR fordert eine Erhöhung des Gesamtbetrags von 50 Mrd. EUR auf 60 Mrd. EUR, der über die 
Fazilität ausgegeben werden soll. Die europäischen Regionen schlagen vor, den im Rahmen der 
Säule III der Fazilität bereitgestellten Mittelanteil für den Kapazitätsaufbau aufzustocken, um die 
Unterstützung für die Umsetzung von Reformen im Hinblick auf den EU-Beitritt zu stärken. 

Am 20. September 2023 verabschiedete der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) 
eine Stellungnahme zur Halbzeitüberprüfung des MFR, in der er sich auch zur Ukraine-Fazilität 
äußert. Der EWSA unterstrich die dringende Notwendigkeit, eine Einigung über die 
Halbzeitüberprüfung des MFR zu erzielen, um die weitere Unterstützung für die Ukraine 
sicherzustellen. Er fordert die Einbeziehung der Zivilgesellschaft in den Wiederaufbauprozess und 
schlägt zu diesem Zweck die Einrichtung einer gemeinsamen zivilgesellschaftlichen Plattform EU-
Ukraine vor. Der EWSA fordert „einen pragmatischen Ansatz für die Konditionalität, mit dem Anreize 
für Reformen geschaffen und Grundrechte sowie Rechtsstaatlichkeit gefördert werden, wobei es 
gleichzeitig die Realitäten vor Ort anzuerkennen gilt“. 

Europäischer Rechnungshof 
Der Europäische Rechnungshof verabschiedete seine Stellungnahme 03/2023 zur Ukraine-Fazilität 
gemäß der Artikel 212 und 322 AEUV. Der Bericht wurde am 26. September 2023 von Kammer III des 
Rechnungshofs angenommen und am 5. Oktober 2023 veröffentlicht. Der Hof stellt fest, dass 
gemäß dem Vorschlag viele wichtige Aspekte als Teil nachfolgender Abkommen bzw. 
Vereinbarungen, die erst nach Inkrafttreten der Verordnung über die Fazilität für die Ukraine 
geschlossen werden, wie der „Ukraine-Plan“, noch festgelegt werden müssen. Dies lässt der 
ukrainischen Regierung und der Europäischen Kommission einen großen Spielraum bei der 
Festlegung der Bedingungen für die Auszahlung der Unterstützung im Rahmen von Säule I.  

Der Hof weist darauf hin, dass der Vorschlag lediglich ein indikatives Verhältnis von einem Drittel für 
Zuschüsse und Garantien und zwei Dritteln für Darlehen vorsieht. Die Darlehen könnten sich auf 
rund 33 Mrd. EUR belaufen, die zu äußerst günstigen Konditionen gewährt werden sollen. Da es 
keine Dotierungsquote gibt, würden die Darlehen direkt durch den „Headroom“ des EU-Haushalts 

https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/funding-and-technical-assistance/neighbourhood-development-and-international-cooperation-instrument-global-europe-ndici-global-europe_en
https://economy-finance.ec.europa.eu/international-economic-relations/candidate-and-neighbouring-countries/neighbouring-countries-eu/neighbourhood-countries/ukraine_en
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/enlargement-policy/overview-instrument-pre-accession-assistance_en
https://dm-publicapi.cor.europa.eu/v1/documents/PWMHTDDKQ3QZ-2043269487-6153/download
https://dm-publicapi.eesc.europa.eu/v1/documents/eesc-2023-03172-00-00-ac-tra-de.docx/content
https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/OP-2023-03/OP-2023-03_DE.pdf
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abgesichert. Der Hof weist darauf hin, dass ein solcher Ansatz erhebliche Risiken für den EU-Haushalt 
birgt. Der Hof empfiehlt die Garantie des „Headrooms“ der für die Ukraine gewährten Darlehen um 
zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen zu ergänzen, um einen plötzlichen und unerwarteten Ausfall 
der Ukraine zu decken. Ferner empfiehlt der Hof, im nächsten Jahresbericht über 
Eventualverbindlichkeiten eine Analyse des „Handlungsspielraums“ für die Deckung zusätzlicher 
Eventualverbindlichkeiten, die sich aus der vorgeschlagenen Fazilität ergeben, zu veröffentlichen. 

Angesichts der hohen Beträge der betroffenen EU-Mittel und der Neuartigkeit der für das 
Instrument vorgeschlagenen Architektur vertritt der Hof die Ansicht, dass wirksame Kontroll- und 
Prüfungsregelungen sowie unanfechtbare Prüfungsrechte für den Hof im Bereich aller drei Säulen 
und genauere Definitionen der vom Prüfungsausschuss durchzuführenden Aufgaben von 
entscheidender Bedeutung sind. 

Gesetzgebungsverfahren 
Die Ko-Berichterstatter Michael Gahler (EVP, Deutschland) und Eider Gardiazabal Rubial (S&D, 
Spanien) stellten ihren Berichtsentwurf am 20. Juli 2023 vor. Dieser Berichtsentwurf wurde in einer 
gemeinsamen AFET/BUDG-Ausschusssitzung am 30. August 2023 diskutiert. Die Abstimmung im 
Ausschuss fand am 5. Oktober 2023 statt. Am 17. Oktober erteilte das Parlament ein Mandat zur 
Aufnahme von Verhandlungen mit dem Rat. 

Das Europäische Parlament fordert, unverzüglich über alle wichtigen Schritte informiert und 
gleichberechtigt mit dem Rat in die Entscheidungsfindung über den „Ukraine-Plan“ einbezogen zu 
werden, um die volle demokratische Legitimität und Überprüfung der Ukraine-Fazilität zu 
gewährleisten. Dementsprechend schlägt das Parlament vor, die Durchfühungsbeschlüsse des 
Rates über die Annahme und mögliche Änderungen des „Ukraine-Plans“ durch delegierte 
Rechtsakte zu ersetzen (Artikel 19 und 20 des Standpunkts des Parlaments zum 
Verordnungsentwurf). Das Europäische Parlament fordert die unverzügliche und gleichzeitige 
Übermittlung wichtiger Dokumente wie den Entwurf des Ukraine-Plans, das mit der Ukraine zu 
schließende Rahmenabkommen sowie jegliche Finanzierungs- oder Darlehensvereinbarungen mit 
der Ukraine an das Europäische Parlament und an den Rat (Artikel 9, 10, 17, 21). 

Das Europäische Parlament besteht darauf, dass das Parlament der Ukraine, die Verkhovna Rada, 
den von der ukrainischen Regierung erstellten „Ukraine-Plan“ genehmigt, bevor die Regierung den 
Plan an die Europäische Kommission übermittelt (Artikel 17 Absatz 1). Ferner sollen die Ukraine und 
die Kommission gemeinsam sicherstellen, dass die Rada und die zivilgesellschaftlichen 
Organisationen ordentlich über die Gestaltung und Umsetzung des Ukraine-Plans informiert und 
dazu konsultiert werden (Artikel 17 Absatz 3 und Artikel 17 Buchstabe a). Mit diesen Maßnahmen 
sollen die mehrpateiische Demokratie und die Rechte der Opposition erweitert werden, die für ein 
Bewerberland wie die Ukraine weiter gestärkt werden müssen, um der Zivilgesellschaft die 
Möglichkeit zu geben, wertvolle Beiträge zum Verfahren zu leisten und letztendlich die Transparenz 
der Fazilität in der Ukraine zu erhöhen. 

Obwohl das Parlament bestrebt ist, den Haushalt für die Ukraine-Fazilität auf maximal 50 Mrd. EUR 
zu beschränken, ersucht es eine Zuweisung von 8 % anstatt 5 % der Finanzmittel auf Säule III 
(Artikel 6 Absatz 1), um die Subventionen für die Fremdkapitalkosten für die Ukraine zukunftssicher 
zu machen. 

Das Europäische Parlament erkennt die essenzielle Rolle der Regionen und Gemeinden in einem 
großen und vielfältigen Land wie der Ukraine an. Deswegen schlägt das Parlament vor, die Rolle der 
Regionen und Gemeinschaften als Schlüssel für ein erfolgreiches und demokratisches 
Wiederaufbauverfahren zu stärken. Unter anderem sollten gemäß dem Standpunkt des Parlaments 
15 % der Haushaltsmittel aus Säule I für „den Erholungs-, Wiederaufbau- und 
Modernisierungsbedarf der nachgeordneten Gebietskörperschaften der Ukraine wie Regionen, 
Städte und Gemeinden“ verwendet werden. 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ15/PR/2023/10-05/1283463DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0363_DE.html
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Um die Kohärenz mit anderen Finanzierungsinstrumenten und dem EU-Besitzstand zu 
gewährleisten, möchte das Parlament, dass die Ukraine auch in Zukunft für bestimmte Arten der 
Unterstützung im Rahmen des Instruments für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und 
internationale Zusammenarbeit sowie anderer Instrumente der Union, einschließlich der 
Erweiterungsfinanzierung im Rahmen der IPA-Verordnungen, in Betracht kommt (Artikel 4a 
Absatz 2). 

Das Parlament besteht darauf, dass Russland und seine Verbündeten für die in der Ukraine 
entstandenen Schäden aufkommen müssen. Daher zielt einer der wichtigsten 
Änderungserwägungen des Parlaments darauf ab, die Voraussetzungen für die Verwendung von 
Vermögenswerten der Russischen Föderation oder anderer Einrichtungen oder Personen, die in 
direktem Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg stehen, zum Wiederaufbau der Ukraine 
zu schaffen. Das Parlament fordert, dass „alle von der Russischen Föderation und der in direktem 
Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg stehenden Staaten, Einrichtungen oder Person 
eingezogenen Vermögenswerte sowie deren Erlöse oder alle Erlöse aus der Verwaltung der im 
Rahmen restriktiver EU-Maßnahmen eingefrorenen Vermögenswerte“ als externe zweckgebundene 
Einnahmen zur Finanzierung der Ukraine-Fazilität verwendet werden können (Artikel 7 Absatz 1). 
Das Parlament fordert die Schaffung einer Rechtsgrundlage für die Einziehung der öffentlichen 
Vermögenswerte Russlands (Erwägung 46 Buchstabe a). Das Parlament unterstreicht, dass solche 
Einziehungen im Rahmen des internationalen Gewohnheitsrechts, entweder als gemeinsame 
Gegenmaßnahme in Antwort auf Russlands Verstoß gegen die grundlegende Regel, mit der 
Angriffskriege verboten werden, oder in Form der kollektiven Selbstverteidigung gemäß Artikel 51 
der Charta der Vereinten Nationen, gerechtfertigt sind. 

Das Europäische Parlament erkennt die jüngsten positiven Entwicklungen in der 
Regierungsführung der Ukraine sowie in ihrem Kampf gegen die Korruption an. Dennoch gibt es 
noch viel zu tun. Diesbezüglich schlägt das Parlament unter anderem vor, den Kampf gegen Betrug, 
Korruption, Interessenkonflikte und Unregelmäßigkeiten hinsichtlich der Nutzung der EU-Mittel in 
der Ukraine durch die Stärkung der Rollen sowohl des Prüfungsausschusses der Einrichtung, als 
auch der Europäischen Staatsanwaltschaft zu stärken (Artikel 33 und 34).  

Das Parlament schlägt vor, dass die Ukraine neuste Daten zu Personen, Einrichtungen und 
Endempfängern, die für die Durchführung der Reformen und Investitionen, die in dem unter Säule I 
genannten Ukraine-Plan festgelegt sind, über einen Zeitraum von vier Jahren kumulativ 
Finanzmittel in Höhe von mehr als 100 000 EUR erhalten, veröffentlicht (Artikel 26 Ansatz 1). Das 
Parlament unterstreicht, dass der Grundsatz „Keine EU-Gelder für Oligarchen“ angewendet werden 
sollte. Die Kommission soll ein Register von Unternehmen erstellen, die unter oligarchischem 
Einfluss stehen und den freien und fairen Wettbewerb auf dem Markt potenziell hindern könnten. 
Die in diesem Register aufgeführten Einrichtungen sollen keine Mittel im Rahmen der Fazilität 
erhalten (Artikel 26 Absatz 4). 

Das Parlament schlägt die Einrichtung einer „Bewertungsmatrix für den Ukraine-Plan“ vor, mit der 
die Fortschritte bei der Umsetzung des „Ukraine-Plans“, der sozialen, wirtschaftlichen und 
ökologischen Lage sowie die Fortschritte bei der Annäherung an die Standards der Union 
aufgezeigt werden sollen (Artikel 20 Buchstabe a). 

Das Parlament besteht darauf, dass für den Zeitraum 2024 bis 2027 die Kosten für die der Ukraine 
im Rahmen früherer Makrofinanzhilfepakete4 gewährten Zinszuschüsse von der Fazilität 
übernommen werden können (Artikel 22 Absatz 1). 

Die Trilogverhandlungen waren eigentlich für November 2023 angesetzt. Der Beginn dieser 
Verhandlungen ist jedoch von der Annahme eines Mandats durch den Rat abhängig, was zurzeit 
unwahrscheinlich ist. Der Rat wird vor einer grundsätzlichen politischen Einigung über die 
Halbzeitüberprüfung des MFR, welche für die Tagung des Europäischen Rates am 14./15. Dezember 
2023 vorgesehen ist, wahrscheinlich keine Verhandlungen eingehen. Der Europäische Rat hat sich 
wiederholt dazu verpflichtet, die Ukraine und ihre Bevölkerung „solange es nötig ist“ finanziell zu 

https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/european-council/2023/12/14-15/
https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/european-council/2023/12/14-15/
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unterstützen.5 Da die finanzielle Unterstützung der Ukraine im Rahmen des MFA+-Programms am 
31. Dezember 2023 ausläuft, muss ab Januar 2024 eine Lösung für die weitere Finanzierung 
gefunden werden. Das bedeutet, dass entweder Anfang Januar eine politische Einigung über die 
Ukraine-Fazilität gefunden wird, oder ein gezieltes MFA-Programm zur Überbrückung der ersten 
Monate des Jahres 2024 angenommen wird, bis die Ukraine-Fazilität in Kraft tritt. 

Die Ukraine-Fazilität ist Teil des allgemeinen MFR-Pakets. Für die Sicherung der Darlehen und 
Zuschüsse ist eine Halbzeitüberprüfung des MFR notwendig. Der Rat muss jeder Änderung des MFR 
einstimmig zustimmen und das Parlament muss anschließend seine Zustimmung erteilen. Die 
ersten Diskussionen zur MFR-Revision fanden im Rat Allgemeine Angelegenheiten am 10. Juli 2023 
statt. Die spanische Ratspräsidentschaft legte am 7. August einen Entwurf für eine Verhandlungsbox 
vor. Obwohl sich einige Mitgliedstaaten gegen eine Aufstockung des Haushalts im Rahmen der 
Halbzeitüberprüfung des MFR ausgesprochen haben, scheinen sich die Regierungen der 
Mitgliedstaaten nach wie vor nahezu einig über die Finanzierung der Ukraine zu sein.  

 

  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6699
https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/gac/2023/07/10/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13730-2023-INIT/en/pdf
https://www.ft.com/content/94c42ea7-72e5-4de1-904b-79b987d8e4ea
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